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   Bindehaut, Augenlider    
 

Gradation 
GNr: I II III V VI 

17  Funktionell nicht beeinträchtigende 

Veränderungen der Lider und/ 

oder der Bindehaut. 

 

Ptosis ohne Funktionsbeeinträchti-

gung beim Blick nach oben. 

Geringgradige Umkehrung eines 

Lides oder beider Lider nach innen 

oder außen. 

 

Ptosis mit geringer Funktionsbeein-

trächtigung. 

 

Störende Einwärtsstellung der 

Wimpern. 

 

Chronische Erkrankungen der Li-

der und/oder der Bindehaut ohne 

Funktionseinschränkung.  

 

 Erkrankung der Lider und/oder der 

Bindehaut, soweit Ausheilung oder 

Besserung zu erwarten ist. 

 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 
nach 12 Monaten. 
 

Chronische Erkrankungen der Lider 

und/oder der Bindehaut, soweit die 

Funktion erheblich beeinträchtigt ist. 

 

Ptosis mit erheblicher Funktionsein-

schränkung, bei nicht ausreichender 

Sehschärfe oder Kopfzwangshaltung. 

 

Maligne Neoplasien. 

 

Anmerkung:
– Weitere Hinweise siehe Anlage 7. 
 

Änderung 2 



Augenärztliche Begriffserklärungen 

GNr 17

a) Kopfzwangshaltung (KZH): Konstante Schiefhaltung des Kopfes, durch die z. T. Fehlstellungen der Lid- 

oder Augenmuskulatur funktionell kompensiert werden. 

b) Ptosis: Tieferstehen (Herabsinken) des Oberlides, meist einseitig. 


